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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES
Nr. 38/2000

vom 31. März 2000
über die Änderung des Protokolls 31 des EWR-Abkommens über die Zusammenarbeit in

bestimmten Bereichen außerhalb der vier Freiheiten

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geändert durch das Anpassungsproto-
koll zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend „Abkommen“ genannt, insbe-
sondere auf die Artikel 86 und 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Protokoll 31 des Abkommens wurde durch den Beschluß des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr.
172/1999 vom 26. November 1999 (1) geändert.

(2) Es ist angezeigt, die Zusammenarbeit der Vertragsparteien des Abkommens auf die zweite Phase des
gemeinschaftlichen Aktionspogramms im Bereich der allgemeinen Bildung Sokrates (Beschluß Nr.
253/2000/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2) auszudehnen.

(3) Protokoll 31 des Abkommens sollte daher geändert werden, um diese erweiterte Zusammenarbeit
mit Wirkung vom 1. Januar 2000 zu ermöglichen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

In Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c) des Protokolls 31 des Abkommens wird folgender Gedankenstrich
angefügt:

„— 32000 D 0253: Beschluß Nr. 253/2000/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.
Januar 2000 über die Durchführung der zweiten Phase des gemeinschaftlichen Aktionsprogramms
im Bereich der allgemeinen Bildung Sokrates (ABl. L 28 vom 3.2.2000, S. 1).“

Artikel 2

Dieser Beschluß tritt am ersten Tag in Kraft, nachdem die letzte Mitteilung gemäß Artikel 103 Absatz 1 des
Abkommens beim Gemeinsamen EWR-Ausschuß eingegangen ist.

Dieser Beschluß gilt mit Wirkung vom 1. Januar 2000.

Artikel 3

Dieser Beschluß wird im EWR-Abschnitt und im EWR-Supplement des Amtsblatts der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht.

Brüssel, den 31. März 2000

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuß

Der Vorsitzende

F. BARBASO

(1) Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
(2) ABl. L 28 vom 3.2.2000, S. 1.


